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Verordnung
betreifend Errichtung einer Wechselseitigen Hilfskasse

fiir die biindnerischen Volksschullehrer.

(Kleinrdtliche Verordnung vom 30. Midrz 1897.)

Art. 1.

Der Kanton Graubiinden errichtet nach MaBgabe des Grofiratsbe-
schlusses vom 19. Mai 1896 fiir die biindnerischen Volksschullehrer eine
Wechselseitige Hiliskasse (Alters-, Witwen- und Waisenkasse) mit dem
Zweck, Mitgliedern, die aus Altersriicksichten vom Schuldienst zuriick-
treten oder wegen geistiger oder korperlicher Gebrechen nicht mehr im-
stande sind, eine Lehrstelle in geniigender Weise zu versehen, sowie den
Witwen und Waisen verstorbener Lehrer Unterstiitzungen in Form von '’
Jahresrenten zu verabfolgen.

Neben der Wechselseitigen Hiliskasse bleibt die bisherige Hilfskasse
fiir die bei derselben versicherten Volksschullehrer bestehen. Fiir diese
gelten die Statuten der Hiliskasse und die bisher mit der Rentenanstalt
in Ziirich und mit der Versicherungsgeselllschait La Suisse in Lausanne
abgeschlossenen Versicherungsvertrige unverdndert fort.

Art. 2.

Mitglieder der Wechselseitigen Hiliskasse werden, sobald sie eine
offentliche Lehrstelle an der Volksschule iibernehmen, alle Lehrer und
Lehrerinnen, welche im Jahre 1896 patentiert wurden oder von nun an
patentiert werden; ebenso alle Lehrer und.Lehrerinnen, welche seit dem
Jahre 1890 patentiert wurden, aber nicht Mitglieder der bisherigen Hilis-
kasse sind.

Die gegenwirtigen Mitglieder der bisherigen Hiliskasse kénnen nach
MaBgabe der Ubergangsbestimmungen, Art. 18—20, in die Wechselseitige
Hiliskasse eintreten.

Der freiwillige Eintritt ist endlich allen Lehrern und Lehrerinnen
gestattet, welche vor dem ]ahre 1890 patentiert oder admittiert wurden
und nicht Mitglieder der Hiliskasse sind.

Art. 3.

Die Kasse vertiigt iiber folgende Einnahmen:
a) Beitrige der Mitglieder und des Staates nach Art. 4;
b) allfidllige Legate und Schenkungen.



Sie hat folgende Ausgaben zu bestreiten:
a) die Verwaltungskosten;
b) fiir Lehrer- und Lehrerinnen die Alters- und Invalidititsrenten
nach Art. 5;
c¢) fiir Witwen und Waisen von Lekiern die Witwen- und Waisen-
renten nach Art. 7;
d) fiir Lelrerinnen allein die Versicherungssumme nach Art. 10.

Art. 4,

Die Mitglieder der Wechselseitigen Hiliskasse, welche eine offent-
liche Lehrstelle im Kanton versehen und Gehaltszulage beziehen, be-
zahlen an die Kasse einen jahrlichen Beitrag von Fr. 15. —, welcher
jeweilen am 1. Januar fiir das angetretene Jahr durch die Standeskasse
auf Rechnung der Gehaltszulage vorgeschossen wird.

Zu gleicher Zeit zahlt der Kanton fiir jedes Mitglied der Kasse
einen Staatsbeitrag von Frfl5.—. Jede Haftbarkeit des Kantons iiber den
Beitrag hinaus ist ausgeschlossen.

Art. 5.

Lehrer und Lehrerinnen, welche aus Altersriicksichten nach wenig-
stens 40 Dienstjahren vom Schuldienst zuriicktreten, haben Anspruch auf
- eine Jahresrente von Fr. 300. —. _

Lehrer und Lehrerinnen, welche nach mindestens 30 Dienstjahren
wegen Krankheit oder anderer geistiger oder korperlicher Gebrechen
nicht mehr imstande sind, eine Lehrstelle in geniigender Weise zu ver-
sehen und darum vom Schuldienst zuriicktreten miissen, haben ebenialls
Anspruch auf eine Jahresrente von Fr. 300. —.

Eriolgt der Riicktritt vom Schuldienst aus den im vorigen Absatz
angegebenen Griinden vor dem 30. Dienstjahr, so betrigt die Jahresrente
bei mindestens 20 Dienstjahren Fr. 200. — und bei mindestens 10 Dienst-
jahren Fr. 100. —.

Lehrer und Lehrerinnen, die mit weniger als 10 Dienstjahren aus
angegebenen Griinden vom Schuldienst zuriicktreten miissen, haben An-
spruch auf die Erstattung ihrer persénlichen Jahresbeitrige an die Kasse
und zwar ohne Zinsvergiitung.

Art. 6.

Die Altersrente im Sinne von Art. 5 Abs. 1 wird zum ersten Mal
fillig am 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem der Bezugsberech-
tigte aus Altersriicksichten den Schuldienst auigab, und wird jdhrlich im
Monat Dezember bis zum Tode des Bezugsberechtigten, das Todesjahr
inbegriffen, ausbezahlt.

Die Invaliditdtsrente im Sinne von Art. 5 Abs. 2 und 3 wird zum
ersten Mal fdllig am 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem der
Bezugsberechtigte wegen Invaliditit vom Schuldienst zuriicktreten muBte,
und wird unter der Voraussetzung, daB die Invaliditidt fortbestehe, eben-
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falls jahrlich im Monat Dezember bis zum Tode des Bezugsberechtigten,
das Todesjahr inbegrifien, ausbezahlt.

Art.-7.

Die Witwe und die Kinder eines verstorbenen Lehrers, welcher
wenigstens 30 Dienstjahre der Kasse angehdrt hat, erhalten eine Rente
von je Fr. 100.—, jedoch mit der Einschrinkung, dafl die Witwe und die
Kinder eines Lehrers zusammen unter keinen Umstinden eine hdhere
Rente als Fr. 300.— beziehen kdnnen.

In gleicher Weise erhalten Witwe und Waisen eines verstorbenen
Lehrers mit 20 bis 30 Dienstjahren eine Rente von je Fr. 100.—, aber im
Maximum zusammen Fr. 200. —.

Die Witwe und Waisen eines verstorbenen Lehrers mit 10 bis 20
Dienstjahren haben zusammen Anspruch auf eine Rente von Fr. 100.—,

Art. 8.

Fiir die Berechnung dieser Rente kommen nur in Betracht:

a) die Witwe des verstorbenen Lehrers, solange sie sich im
Witwenstande befindet;
b) die Kinder desselben, solange sie das 18. Altersjahr nicht
erfiillt haben. '
MaBgebend fiir die Berechnung ist der Familienstand an dem Tage,
an dem die Rente fillig wird.

Art. 9.

Die Witwen- und Waisenrente im Sinne von Art. 7 wird zum ersten
Mal fillig am 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem ein Mitglied
der Kasse mit Hinterlassung von Witwe oder Kindern oder von Personen
beider Kategorien verstorben ist, und wird in der Abstufung des Art. 7
jahrlich am 31. Dezember, solange bezugsberechtigte Personen vorhanden
sind, ausbezahlt.

Art. '10.

Jede Lehrerin, welche mindestens 10 Dienstjahre der Kasse ange-
hort hat, hat Anspruch darauf, daB bei ihrem Ableben an ihre gesetz-
miBigen Erben eine bestimmte Versicherungssumme ausbezahlt wird;
diese wird nach der Zahl der Dienstjahre, mit welchen die Lehrerin Mit-
glied der Kasse war, berechnet und betrigt nach wenigstens 30 Dienst-
jahren Fr. 600.—, bei 25 bis 30 Dienstjahren Fr. 500.—, bei 20 bis 25
Dienstjahren Fr. 400.—, bei 15 bis 20 Dienstjahren Fr. 300.—, bei 10 bis
15 Dienstjahren Fr. 200. —.

Art. 11,
Die Lebensversicherungssummen werden einen Monat nach An-

meldung des Todesialles, Einsendung des zivilstandsamtlichen Toten-
scheines und eines drztlichen Zeugnisses iiber die Todesursache ausbezahlt.
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Art. 12;

Die Renten und Versicherungssummen, welche die Wechselseitige
Hiliskasse ihren Mitgliedern und deren Erben bezahlt, sind im Sinne des
Bundesgesetzes iiber Betreibung und Konkurs Art. 92 Ziffer 9 und 10 un-
pidndbar.

Art. 13.

Lehrer und Lehrerinnen, welche sich regelmidBig dem Schullehrer-
berufe widmen, bleiben lebenslinglich Mitglieder der Kasse.

Wenn ein Mitglied wihrend fiinf aufeinander folgenden Jahren, ohne
durch zwingende Griinde verhindert zu sein, keine Lehrstelle iibernimmt,
so wird es von der Kasse ausgeschlossen, verliert dann fiir sich und
seine Erben die in den vorangehenden Artikeln auigefiihrten Anspriiche
auf Renten und Versicherungssumme und hat nur auf die im Art. 15
‘normierte teilweise Erstattung seiner personlichen Einzahlungen Anspruch,

Tritt ein solches Mitglied spidter wieder in den Schuldienst, so wird
es von neuem Mitglied der Kasse. Will es sich dann auch die Anrech-
nung der fritheren Dienstjahre erwerben, so hat es fiir jedes Dienstjahr
Fr. 15.— samt einfachem Zins a 4 °, nachzuzahlen. Die Anrechnung
von fritheren Dienstjahren durch Nachzahlung wird aber im Maximum
fiir 20 Dienstjahre gestattet.

Art. 14,

Der ireiwillige Austritt wird denjenigen Mitgliedern gestattet, welche
den kantonalen Volksschuldienst definitiv verlassen.

Tritt ein solches Mitglied spiter wider Erwarten neuerdings in den
Schuldienst, so wird es von neuem Mitglied der Kasse. Die Anrechnung
der fritheren Dienstjahre durch Nachzahlung ist jedoch nicht gestattet.

Der freiwillige Austritt ist mit den gleichen Folgen verbunden, wie
sie fiir den Ausschluss (Art. 15) vorgesehen sind. :

Art, '15.

Im Falle des Ausschlusses oder des freiwilligen Austrittes aus der
Kasse wird den Mitgliedern mit 10 bis 20 Dienstjahren ein Viertel, solchen
mit mehr als 20 Dienstjahren die Halite ihrer personlichen Einzahlungen,
aber ohne Zinsberechnung, erstattet. Ausgeschlossene oder ausgetretene
Mitglieder mit weniger als 10 Dienstjahren haben auf keine Erstattung
ihrer Einzahlungen Anspruch.

Art. 16.

Die Wechselseitige Hiliskasse wird unter der Aufsicht des Kleinen
Rates von der gleichen Kommission verwaltet, welche die bisherige
Hiliskasse besorgt.

Die Verwaltungskommission wird die Gelder der Kasse stets beim
Kanton zinstragend anlegen.



Sie wird jeweilen im Laufe des Monats Dezember die eingegange-
nen Gesuche um Bewilligung resp. Ausrichtung einer Rente und die dazu
gehorigen Ausweise nach jeder Richtung priifen und festsetzen, welche
Personen fiir das abgelaufene Jahr zum Bezuge einer Rente und in
welchem Betrage sie hierzu berechtigt sind.

Sie wird die Gesuche um Auszahlung von Versicherungssummen
samt den beziiglichen Ausweisen sofort nach Eingang priifen und erledigen.

Sie wird jeweilen im Monat Januar dem Kleinen Rate iiber die Ver-
waltung des vorhergehenden Jahres einldBlich berichten.

Art. 17.

Alle Anstinde, namentlich solche zwischen der Verwaltungskom-
mission und den Mitgliedern der Kasse oder deren Hinterlassenen, ent-
scheidet auf Beschwerde hin der Kleine Rat unweiterziiglich.

ﬁbergangsbestimmun gen.

Art. 18.

Die Mitglieder der bisherigen Hiliskasse konnen zugleich in die
Wechselseitige Hiliskasse eintreten.

In diesem Falle haben sie die Zahlung der Versicherungspriamie
von Fr. 15.— bei der bisherigen Gesellschait allein zu iibernehmen
und auBerdem vom Eintritt an fiir jedes Dienstjahr einen personlichen
Beitrag von Fr. 15.— zu bezahlen, welcher von der Gehaltszulage ein-
behalten wird. '

Der Kanton wird zu ihren Gunsten fiir jedes Dienstjahr, beginnend
mit dem 1. Januar 1897, einen Staatsbeitrag von Fr. 15. — bezahlen.

Art. 19.

Bei der Berechnung einer allfdlligen Rente nach Art. 5 und 7, be-
ziehungsweise einer Versicherungssumme nach Art. 10, kommen nur die
Dienstjahre in Betracht, wihrend welcher die Mitgliedschait bei der
Wechselseitigen Hiliskasse bestund. _

Will sich ein Mitglied auch die Anrechnung der iritheren Dienst-
jahre ganz oder teilweise erwerben, so hat es fiir jedes Jahr Fr. 30. —,
samt einfachem Zins 4 4 °/o, nachzuzahlen.

Die Anrechnung von iritheren Dienstjahren durch Nachzahlung
wird aber im Maximum fiir 20 Dienstjahre gestattet.

Art. 20.

Der Eintritt der Mitglieder der bisherigen Hiliskasse in die Wechsel-
seitige Hiliskasse im Sinne der vorstehenden Artikel ist nur bis zum
31. Dezember 1898 gestattet und erfolgt durch formliche Erkldrung nach
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festzustellendem Formular und Pridmienzahlung gemilB obigen Bestim-
mungen.

Die Nachzahlung hat spitestens bis zum 31. Dezember 1898 zu
geschehen, kann aber bis dahin in drei gleichen Raten am 1. Mai 1897,
~am 31. Dezember 1897 und am 31. Dezember 1898 eriolgen.

Art. 21.

In gleicher Weise, wie die bisherigen Mitglieder der Hiliskasse,
kénnen auch die iibrigen Lehrer und Lehrerinnen, welche nach Art. 2
bei Ubernahme einer Lehrstelle in die Wechselseitige Hiliskasse eintreten
miissen oder freiwillig eintreten, sich durch Nachzahlung die Anrechnung
der fritheren Dienstjahre erwerben.

Art. 22

Diese Verordnung tritt sofort in Krait. Die erste Primienzahlung
fiir die im Jahre 1896 patentierten Lehrer und Lehrerinnen erfolgt sofort
auf Rechnung ihrer Gehaltszulage; gleichzeitig wird auch der Staatsbei-
trag ausbezahlt.

]




	Verordnung betreffend Errichtung einer Wechselseitigen Hilfskasse für die bündnerischen Volksschullehrer : (kleinrätliche Verordnung vom 30. März 1897)

